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Norm

AuslBG §4 Abs1 idF 1997/I/078;

AuslBG §4b Abs1 idF 1999/I/0120;

GmbHG §18;

Rechtssatz

Es kann am Ergebnis der Beurteilung nach § 4b Abs. 1 AuslBG nichts ändern, wenn der für die eine

Beschäftigungsbewilligung beantragende GmbH nach außen vertretungsbefugte Geschäftsführer von den -

vergeblichen - Versuchen der Ersatzkraftstellung keine Kenntnis gehabt hat, weil es in der ausschließlichen Ingerenz

des Geschäftsführers gelegen gewesen wäre, dafür Sorge zu tragen, die Einstellung von den vom Arbeitsmarktservice

vermittelten Personen zu ermöglichen.
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